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E n t w u r f  

Textgegenüberstellung 
Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

Änderung der Überwachungskostenverordnung 

Verordnung der Bundesministerin für Justiz über den Ersatz der 
Kosten der Anbieter für die Mitwirkung an der Auskunft über Daten 
einer Nachrichtenübermittlung und der Überwachung von 
Nachrichten (Überwachungskostenverordnung – ÜKVO) 

Verordnung der Bundesministerin für Justiz über den Ersatz der 
Kosten der Anbieter für die Mitwirkung an der Auskunft über Daten 
einer Nachrichtenübermittlung, der Auskunft über Vorratsdaten und 
der Überwachung von Nachrichten 
(Überwachungskostenverordnung – ÜKVO)

Allgemeine Bestimmungen Allgemeine Bestimmungen 

Anwendungsbereich Anwendungsbereich 

 § 1. (1) Der Ersatz der Kosten für die Mitwirkung eines Anbieters (§ 92 
Abs. 3 Z 1 TKG) an der Auskunftserteilung über Daten einer 
Nachrichtenübermittlung sowie der Überwachung von Nachrichten nach den 
Bestimmungen der Strafprozessordnung 1975 (StPO), BGBl. Nr. 531, ist nach 
den Bestimmungen dieser Verordnung geltend zu machen und zu bestimmen.

§ 1. (1) Der Ersatz der Kosten für die Mitwirkung eines Anbieters (§ 92 Abs. 3 
Z 1 TKG) an der Auskunftserteilung über Daten einer Nachrichtenübermittlung, 
über Vorratsdaten sowie der Überwachung von Nachrichten nach den 
Bestimmungen der Strafprozessordnung 1975 (StPO), BGBl. Nr. 531, ist nach den 
Bestimmungen dieser Verordnung geltend zu machen und zu bestimmen.

(2) (2) 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
(3) Ist die Maßnahme aus Verschulden des Anbieters ergebnislos geblieben, 

so gebührt kein Ersatz der Kosten. Kann die Maßnahme aus Verschulden des 
Anbieters nicht im Sinne der Anordnung durchgeführt werden, so ist die Höhe 
des Ersatzes nach freiem Ermessen unter Bedachtnahme auf das den Betreiber 
treffende Verschulden, die Dringlichkeit des Verfahrens und das Ausmaß der 
Nichterfüllung um insgesamt bis zu einem Viertel zu mindern. 

(3) Ist die Maßnahme aus Verschulden des Anbieters ergebnislos geblieben, so 
gebührt kein Ersatz der Kosten. Kann die Maßnahme aus Gründen der 
Rufnummernportierung oder aus Verschulden des Anbieters nicht im Sinne der 
Anordnung durchgeführt werden, so ist die Höhe des Ersatzes nach freiem 
Ermessen unter Bedachtnahme auf das den Betreiber treffende Verschulden, die 
Dringlichkeit des Verfahrens und das Ausmaß der Nichterfüllung um insgesamt bis 
zu einem Viertel zu mindern.

§ 2. Im Sinne dieser Verordnung bedeutet § 2. Im Sinne dieser Verordnung bedeutet 

 1. bis 6. …  1. bis 6. … 

 7. "PUK-Code" ("Personal Unlocking Key") die vom Anbieter vergebene 
Nummer, die dem Teilnehmer die Überwindung der Sperre des PIN- 
Codes ermöglicht. 

 7. "PUK-Code" ("Personal Unlocking Key") die vom Anbieter vergebene 
Nummer, die dem Teilnehmer die Überwindung der Sperre des PIN- 
Codes ermöglicht;

  8. „Ermittlung von Vorratsdaten“ die Feststellung jener Daten, die nach § 134 
Z 2a StPO einer Auskunftserteilung unterliegen.

§ 4. Die zur Erteilung einer Auskunft über Daten einer 
Nachrichtenübermittlung oder einer Überwachung von Nachrichten notwendige 
Einrichtung umfasst die Aufrechterhaltung, Wartung und Kontrolle der 
Auskunfts- oder Überwachungseinrichtung sowie Auskünfte darüber an 
Staatsanwaltschaft oder Gericht  und an die mit der Durchführung der 
Überwachung beauftragte kriminalpolizeiliche Einheit für jede zu überwachenden 
Telekommunikationsendeinrichtung eines Nutzers eines 
Telekommunikationsdienstes oder eines Dienstes der Informationsgesellschaft. 
Werden für eine Telekommunikationsendeinrichtung gleichzeitig oder in 
Ergänzung einer bereits laufenden Auskunftserteilung oder Überwachung 
mehrere Maßnahmen nach § 134 Z 2 oder Z 3 StPO angeordnet, so sind die 
Kosten nicht für jede einzelne Einrichtung oder Auswertung, sondern nur einfach 
nach dem höchsten für diese Leistung im 2. Abschnitt vorgesehenen Tarif geltend 
zu machen und zu bestimmen, es sei denn, dass die Anordnung sowohl einen 
vergangenen als auch einen aktuellen oder zukünftigen Zeitraum umfasst.

§ 4. Die zur Erteilung einer Auskunft über Daten einer 
Nachrichtenübermittlung, über Vorratsdaten oder einer Überwachung von 
Nachrichten notwendige Einrichtung umfasst die Aufrechterhaltung, Wartung und 
Kontrolle der Auskunfts- oder Überwachungseinrichtung sowie Auskünfte darüber 
an Staatsanwaltschaft oder Gericht  und an die mit der Durchführung der 
Überwachung beauftragte kriminalpolizeiliche Einheit für jede zu überwachenden 
Telekommunikationsendeinrichtung eines Nutzers eines 
Telekommunikationsdienstes oder eines Dienstes der Informationsgesellschaft. 
Werden für eine Telekommunikationsendeinrichtung gleichzeitig oder in 
Ergänzung einer bereits laufenden Auskunftserteilung oder Überwachung mehrere 
Maßnahmen nach § 134 Z 2 bis Z 3 StPO angeordnet, so sind die Kosten nicht für 
jede einzelne Einrichtung oder Auswertung, sondern nur einfach nach dem 
höchsten für diese Leistung im 2. Abschnitt vorgesehenen Tarif geltend zu machen 
und zu bestimmen, es sei denn, dass die Anordnung sowohl einen vergangenen als 
auch einen aktuellen oder zukünftigen Zeitraum umfasst.

 Ermittlung von Vorratsdaten 

 § 8a. Für die Ermittlung von Vorratsdaten stehen die in den §§ 7 und 8 
angeführten Kosten für die Ermittlung historischer Daten pro überwachtem Tag zu. 

§ 13. (1) bis (3) … § 13. (1) bis (3) … 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

 (4) Der Titel und die §§ 1, 2, 4, 6 und 8a in der Fassung der Verordnung der 
Bundesministerin für Justiz über die Änderung der 
Überwachungskostenverordnung – ÜKVO BGBl. II Nr xxxxxx treten mit 1. April 
2012 in Kraft. 

 


